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Die speziellen Bestimmungen ergänzen die schweizerischen Werkvorschriften (WV-CH 2021) mit betriebsei-
genen Bestimmungen für das Erstellen beziehungsweise den Anschluss von elektrischen Installationen an 
das Verteilnetz der EW Höfe AG. 
 

2.1 Meldepflicht 
 
(5) Die Meldeformulare Technisches Anschlussgesuch (TAG), Installationsanzeige (IA), Ap-
paratebestellung (AB für Tarife, Kommandos und Zähler), Mess- und Prüfprotokoll, Mess- 
und Prüfprotokoll E-Ladestationen, Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik, Sicherheits-
nachweis (SiNa) sind zeitgerecht über das Portal «Elektro-Form» einzureichen. 
 

2.2 Technisches Anschlussgesuch (TAG) 
 
(2) Anschlussgesuche sind der EW Höfe mindestens zehn Arbeitstage vor dem geplanten 
Arbeitsbeginn vollständig einzureichen. 
 

2.3 Installationsanzeige 
 
(5) Zusammen mit der Installationsanzeige ist ein Schema sowie eine Disposition der 
Hauptverteilung einzureichen. 
 
(6) Mit der Installationsanzeige für EVG und ZEV ist ein einpoliges Prinzipschema (Mess- 
und Schutzkonzept) einzureichen. 
 

2.4 Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme 
 
(4) Die Inbetriebnahme von Energieerzeugungsanlagen (EEA) müssen der EW Höfe mindes-
tens 10 Tage vor der Inbetriebnahme gemeldet werden. Die EW Höfe entscheidet im Einzel-
fall über die Begleitung der Inbetriebnahme vor Ort. Das Inbetriebnahmeprotokoll der EEA 
dient als Bestätigung für die vorgenommenen Einstellungen und ist in jedem Fall per E-Mail 
an meldewesen@ewh.ch einzureichen.  
 
(5)  Die Montage von Mess- und Steuerapparaten bei Neubauten ist während der normalen 
Arbeitszeit kostenlos. 
 
(9)  Zusätzliche Aufwände für die Inbetriebnahme von Messeinrichtungen werden durch 
die EW Höfe der meldenden Installationsfirma in Rechnung gestellt (z.B. Beschriftungen, 
ausmitteln der Zugehörigkeit, Mehrfahrten etc.). 
 

3.2.3 Erder in bestehenden Bauten 
 
(5) Wird in bestehenden Bauten die zur Erdung verwendete metallene Wasserleitung durch 
eine elektrisch nichtleitende Wasserleitung ersetzt, so hat der Netzanschlussnehmer (Ei-
gentümer) die Erdung auf eigene Kosten gemäss den geltenden Leitsätzen SNR 464113 der 
Electrosuisse wiederherzustellen. 
 

4.1 Anschluss-Überstromunterbrecher 
 
(7) Für die Anschluss-Überstromunterbrecher sind Niederspannungs-Hochleistungs-Si-
cherungselemente (NH-Sicherungselemente) zu verwenden.  
 
(8) In Hauptverteilungs-Eingangsfeldern sind Sicherungsschaltleisten DIN 2/3, einpolig 
schaltbar, zu verwenden.  
 
(9) Beim Einsatz von Leistungsschaltern muss der Einstellbereich plombierbar sein. 
 

mailto:meldewesen@ewh.ch
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5.1 Erstellung des Netzanschlusses 
 
(8) Die «Allgemeinen Geschäftsbedingungen der EW Höfe AG» und das Preisblatt «An-
schlussbeitrag Elektrizität» sind zu beachten. 
 
(9) Der Netzanschlussnehmer (Liegenschaftseigentümer) ist für eine einwandfrei funktio-
nierende Abdichtung verantwortlich (Wasser- und Gasdichtigkeit, Entwässerung der Rohr- 
und Kabeleinführungen, insbesondere auch für die Abdichtung zwischen Rohr und Ge-
bäude). 
 
(10) Um die Betriebssicherheit vom Hausanschlusskasten (HAK) zu gewährleisten, sind die 
Abgangsleitungen mit Kabel und entsprechender Kabelverschraubung auszuführen. 
 
(11) Vor dem Zudecken von erdverlegten Leitungen (z.B. PE-Rohre für den Hausanschluss 
und Gebäudeeinführungen) müssen diese der EW Höfe zur Abnahme und zur lagegenauen 
Erfassung im GIS-System gemeldet werden. Die Anmeldung hat rechtzeitig durch die Bau-
herrschaft zu erfolgen (Direktnummer Netzdokumentation, Tel. 077 261 70 77). 
 
(12) Die Wasserhaltung ist bauseits auszuführen. Die Rohreinführung ins Gebäude ist was-
serdicht auszuführen und bauseits zu erstellen. Wasser, das durch das Kabelschutzrohr 
fliesst, muss ausserhalb des Gebäudes abgeleitet werden. Die EW Höfe übernimmt keine 
Haftung für Wasserschäden. 
 
(13) Bei Umbauten oder Renovationen mit umfangreicher Sanierung der elektrischen In-
stallationen (neue Rohrleitungen und Installationsleiter, Apparate, Steckdosen, etc.) 
und/oder Erhöhung der elektrischen Anschlussleistung prüft die EW Höfe, ob das Hausan-
schlusskabel verstärkt oder saniert werden muss. 
 
(14) Bei einem Einfamilienhaus (EFH) und Doppeleinfamilienhaus (DEFH) ist ein Aussenzäh-
lerkasten zu installieren.  
 
(15) Bei Mehrfamilienhäusern MFH und Gewerbebauten muss der Anschluss frühzeitig 
festgelegt werden. Die maximale Leitungslänge im Gebäude darf 6 Meter nicht überschrei-
ten. Die Gebäudeeinführung und der Hausanschlusspunkt (Grenzstelle) müssen im Erdge-
schoss oder im 1. Untergeschoss liegen. Ist das nicht möglich, muss in Absprache mit der 
EW Höfe ein geeigneter Anschlusspunkt nahe der Gebäudeeinführung definiert werden. 
 

5.3 Provisorische und temporäre Netzanschlüsse 
 
(2) Provisorische und temporäre Netzanschlüsse werden mittels Bauanschlusskasten 
(BAK) gemäss Anhang 15 erstellt. Zulässige Verlegearten der Leitungen sind im Schema er-
sichtlich. Die EW Höfe kann in Spezialfällen abweichende Ausführungsarten bewilligen. 
 
(3) Der Anschluss von Weihnachtsbeleuchtungen und ähnlichen Installationen ab Kandela-
bern der öffentlichen Beleuchtung erfolgt über Steckdosen IP54 oder höher. Die Abschalt-
zeit im Fehlerfall darf höchstens fünf Sekunden betragen, sofern die Steckdosen aus-
schliesslich oberhalb von 2.5 Metern Höhe angebrachte Verbrauchsmittel versorgen. Für 
Steckdosen, die auf einer Höhe unterhalb von 2.5 Metern Höhe montiert sind, gelten die Er-
läuterungen gemäss Anhang 16. 
 
(4) Der Netzanschlusspunkt an das Verteilnetz der EW Höfe für Baustellenprovisorien bildet 
immer ein provisorischer Netzübergabepunkt (HAK) in einem Übergabekasten. Der Stand-
ort wird durch die EW Höfe in Absprache mit dem Baumeister und mit Rücksicht auf die be-
stehende Infrastruktur festgelegt. 
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(4) Werden die Fristen zum Einreichen des Sicherheitsnachweises (SiNa) nicht eingehalten, 
ist die EW Höfe gezwungen, dies dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) zu 
melden. Bei nicht fachgerechten Installationen von Bauprovisorien, die ein Personensi-
cherheitsrisiko darstellen, wird die Stromversorgung durch die EW Höfe unterbrochen. 
 

6.2 Steuerleitungen 
 
(7) Die Nummerierung der Steuerdrähte kann frei gewählt werden. Vor Ort muss die Zuge-
hörigkeit in Form einer Legende eindeutig beschriftet werden. 
 

7.1  Mess-, Steuer- und Kommunikationseinrichtungen, Allgemeines 
 
(11) Direkte Eingriffe in die Steuerverdrahtung der Laststeuerung sind nicht erlaubt. Last-
managementgeräte (z.B. von Energieerzeugungsanlagen) dürfen die Laststeuerung nicht 
beeinflussen und müssen mit der EW Höfe abgesprochen werden. 
 
(12) In Neubauten, Umbauten und bei Erweiterungen sind gemäss Anhang 8 die Prüfklem-
men für Wandlermesseinrichtungen der EW Höfe anzubringen. 
 

7.3 Private Elektrizitätszähler (ZEV) 
 
(5) Bei Objekten mit einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) muss pro Ver-
brauchsstätte ein Zählerplatz vorgesehen werden. 
 
(6) Privatzähler für die ZEV-Abrechnung müssen die Europäische Messgeräterichtlinie 
(MID) erfüllen und benötigen eine MID-Zulassung. 
 
(7) Schliessen sich mehrere Grundeigentümer zu einem ZEV zusammen, ist ein Vertreter 
für Anschlussfragen als Ansprechperson zu bestimmen. 
 
(8) Die Grundeigentümer eines ZEV haben das Innenverhältnis untereinander zu regeln. 
 
(9)  Wird die interne Messung und Abrechnung eines Zusammenschlusses zum Eigenver-
brauch (ZEV) durch den Eigentümer oder Dritte durchgeführt, ist bei der Anmeldung des 
ZEV das Messkonzept gemäss Energieverordnung Art. 16 Abs. IV Ziff. B einzureichen und 
mitzuteilen, wie die Verordnung des EJPD über Messmittel für elektrische Energie und 
Leistung eingehalten wird. 
 
(10)  Beim Austritt von Teilnehmern aus dem ZEV ist sicherzustellen, dass genügend Platz 
vorhanden ist, um einen werkkonformen Zählerplatz einzurichten. Die Kosten für die An-
passungen sowie für die Aufwendungen der EW Höfe gehen zulasten des Eigentümers. 
 

7.4 Fernauslesung 
 
(4) Die Installationen für die Kommunikationsbox sind bauseits nach Anhang 11 und 12, 
«Prinzipschema Smart Meter», zu erstellen. 
 
(5) Beim Einsatz der Kommunikationsbox müssen keine Steuerdrähte auf die Zähler ver-
drahtet werden. 
 
(6) Für die Fernauslesung Gas ist ein Leerrohr M25 inkl. Kabel U72 1x4x0.8 zwischen dem 
Gaszähler und der Zählerverteilung zu erstellen. 
 
 
 



 

   

Werkvorschriften CH 2021 - Spezielle Bestimmungen der EW Höfe AG   

 
 
 

  5/31 

7.5 Standort und Zugänglichkeit 
 
(8) Ist die freie Zugänglichkeit nicht jederzeit gegeben, ist der dauernde und gefahrlose Zu-
gang mit einem Schlüsselrohr zu gewährleisten. Der Zugang zu weiteren Räumen darf 
nicht möglich sein. Das Schlüsselrohr wird durch die EW Höfe ausgehändigt und dem Ei-
gentümer in Rechnung gestellt. 
 

7.6 Montage der Mess- und Steuerapparate 
 
(2) Für die Montage der Kom-Box sind normierte (400 x 250 mm) oder von der EW Höfe zu-
gelassene Appartentafeln zu verwenden. Technische Daten der Kom-Box gem. Anhang 19. 
 

7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandler 
 
(14) Stromwandler werden durch die EW Höfe geliefert und bleiben in ihrem Eigentum. Im 
Niederspannungsbereich werden Stromwandler mit Bemessungsströmen von 300/5 A 
(max. Vorsicherung 315 A), 800/5 A und 1500/5 A eingesetzt (Anhang 8). 
 
(15) Geeichte Stromwandler können auch bauseits geliefert werden. Die dazugehörigen 
Eichunterlagen sind der EW Höfe auszuhändigen. 
 
(16) Kann die Vorgabe von 15 m nicht eingehalten werden, ist frühzeitig Rücksprache mit 
der EW Höfe zu nehmen. Leiterquerschnitte: Strompfad bis 15 m: 4 mm² / Spannungspfad: 
2,5 mm². 
 

7.10 Verdrahtung der Messeinrichtungen 
 
(10) In Neubauten, Umbauten und bei Erweiterungen sind Zählerplätze für Direktmessein-
richtungen mit Zählersteckklemmen inkl. Abdeckhauben und Zähleranschlussstiften aus-
zurüsten. Die Zählersteckklemmen und die dazugehörigen Zähleranschlussstifte für die 
Überführung sind bauseits zu liefern. Die Zähleranschlussstifte sind bei den Zählerplätzen 
zu deponieren oder der EW Höfe abzugeben (Anhang 11, 12, 14). 
 
Zugelassenes Produkt:  
Zählersteckklemmen von eweco GmbH, EWC961 
 

8.3 Wärme- und Kälteanlagen 
 
(1) Die Anlagen sind sperrpflichtig mit einem NO «schliesser». 
 
(2) Die Sperrung ist leistungsabhängig (sperrpflichtig ab 4 kW). 
 
(3) Die EW Höfe kann für sämtliche Wärme- und Kälteanlagen (z.B. Klimaanlagen) in beson-
deren Fällen eine zeitliche Unterbrechung der Energielieferung festlegen. Die Sperrzeiten 
richten sich nach den Belastungsverhältnissen im Verteilnetz.  
 

8.3 Wärmepumpen 
 
(1) Die Anlagen sind sperrpflichtig mit einem NO «schliesser» (Anhang 13). 
 
(2) Die Sperrung ist leistungsabhängig (sperrpflichtig ab 4 kW).  
 
(3) Hinweis: Die kantonale Gesetzgebung ist einzuhalten. 
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(4) Die Sperrzeiten betragen innerhalb 24 Stunden maximal 6 Stunden, jeweils für maximal 
2 Stunden am Stück. Die Freigabedauer zwischen zwei Sperrungen ist mindestens gleich 
lang wie die vorausgegangene Sperrzeit. 
 
(5) Für die gesamte Leistung von Notheizungen muss die Energielieferung durch die EW 
Höfe zeitlich unterbrechbar sein. Kann die Notheizung nicht separat gesteuert werden, 
muss auch der Betrieb des Kompressormotors unterbrechbar sein. 
 
(6) Wärmepumpen sind mit einer Anlaufverzögerung (0-300 ms) auszurüsten. 
 
(7) Wärmepumpen und Ergänzungs-/ Not-/ Zusatzheizungen sind gegeneinander zu ver-
riegeln (Anhang 13). 
 

8.4 Widerstandsheizungen 
 
(1) Die Anlagen sind sperrpflichtig. 
 
(2) Die Ein- und Ausschaltzeiten werden von der EW Höfe festgelegt. 
 
(3) Hinweis: Die kantonale Gesetzgebung ist einzuhalten. 
 
(4) Für Not- und Ergänzungsheizungen in Wärmepumpenanlagen gelten die Bestimmun-
gen gemäss Ziffer 8.3 (Wärmepumpen). 
 

8.4 Wassererwärmer 
 
(1) Die Anlagen sind sperrpflichtig mit einem NO «schliesser». 
 
(2) Die Ein- und Ausschaltzeiten werden durch die EW Höfe festgelegt. 
 
(3) Hinweis: Die kantonale Gesetzgebung ist einzuhalten. 
 

9.2 Kompensationsanlagen 
 
(4) Im Versorgungsgebiet der EW Höfe beträgt die Rundsteuerfrequenz 183 Hz. 
 
(5) Eine Zentralkompensationsanlage für mehrere Zählerstromkreise ist nicht zulässig. 
 

10.1 Energieerzeugungsanlagen (EEA), Grundlagen 
 
(2) Die Anlagen sind sperrpflichtig (Anhänge 3, 4, 5, 6 und 7).   
 
(3) Energieerzeugungsanlagen ab 250 kVA sind über eine Kommunikationsbox an das Leit-
system der EW Höfe anzuschliessen. 
 
(4) Das Branchendokument «Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen 
(NA/EEA-NE7-CH2020)» ist zu beachten. 
 
(5) Die EW Höfe behält sich vor, bei allfälligen Änderungen von Vorschriften die entspre-
chende Nachrüstung der EEA zu verlangen. 
 
(6) Bei der Einspeisung in das Verteilnetz der EW Höfe dürfen keine unzulässigen Netzrück-
wirkungen auftreten (Oberschwingungen, Spannungsschwankungen, Flicker, etc.). 
 
(7) Die Wechselrichter müssen über Steuereingänge für die Leistungsbegrenzung und über 
eine Blindleistungssteuerung verfügen. 
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(8) Die Steuerung der EEA muss einen Binäreingang aufweisen, über den die EW Höfe im 
Notfall (z.B. zur Verhinderung eines Netzzusammenbruchs) die Erzeugungsanlage abschal-
ten kann. Bei Aktivierung des binären Eingangs unterbricht der Wechselrichter die Rücklie-
ferung. 
 
(9) Die Steuerung der EEA >30 kVA muss über Binäreingänge verfügen, über welche die EW 
Höfe im Notfall die EEA abschalten oder die Einspeiseleistung reduzieren kann. Dazu sind 
mindestens drei Binäreingänge notwendig für 0%, 30% und 60% der Nennleistung. Bei EEA 
>100 kVA wird die Anlage über eine digitale Modbus Schnittstelle gesteuert. 
 
(10) Die Steuerung der EEA >100 kVA muss über eine Modbus Schnittstelle ermöglicht wer-
den. Die Wirkleistung soll stufenlos von 100% bis 0% der Nennleistung variiert werden kön-
nen. Die Blindleistung muss stufenlos geregelt werden können zwischen cos φ = 0.9 (über-
erregt) und cos φ = 0.9 (untererregt). Entsteht eine unzulässige Spannung am Verknüp-
fungspunkt, soll die Blindleistung so variiert werden, dass sich die Spannung im zulässigen 
Bereich bewegt. Ein zusätzlicher Datenpunkt erlaubt die Freigabe für die Übernahme der 
Blindleistungsregelung durch die Q(U)-Regelung der EEA. 
 
(11) Die EW Höfe kann nachträglich auf Kosten des Anlagenbetreibers den Einbau eines 
Entstörfilters verlangen, wenn die EEA Störungen durch Rückwirkungen in das Verteilnetz 
verursacht. 
 
(12) Regelbare EEA sollen mit einem Gradienten von 10% der Wirkleistung Pmax pro Minute 
steigen. Nicht regelbare EEA dürfen sich nach dem Zufallsprinzip nach ca. zwei bis zehn 
Minuten wieder zuschalten. 
 
(13) Die Parallelschaltung einer EEA an das Verteilnetz darf erst erfolgen, wenn kein Auslö-
sekriterium des Schutzes am Anschlusspunkt ansteht und die Netzspannung auf allen drei 
Phasen innerhalb der vorgegebenen Toleranz vorhanden ist. EEA dürfen frühestens zwei 
Minuten nach der Wiedererreichung von normalen Spannungs- und Frequenzverhältnissen 
mit einer rampenförmigen Leistungssteigerung zuschalten. 
 
(14) Die folgende Tabelle dient als Übersicht über die generellen Anforderungen an die NA-
Schutzfunktionen für Energieerzeugungseinheiten. 
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(15) Für alle neuen EEA müssen bei der Inbetriebnahme die in der Branchenempfehlung 
«Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz NA/EEA-
NE7-CH 2020» festgelegten Parameter für Frequenzhaltung und die für einen sicheren 
Netzbetrieb erforderlichen Vorgaben eingehalten werden. 
 
(16) EEA >250 kVA sind bezüglich des NA-Schutzes grundsätzlich gleich zu behandeln wie 
EEA >30 kVA. Sie unterscheiden sich lediglich darin, dass die Funktion der Blindstromein-
speisung zur dynamischen Netzunterstützung aktiviert werden muss.  
 
(17) Die EW Höfe ist berechtigt, die EEA bei Gefahr und im Störungsfall ohne vorgängige Be-
nachrichtigung des Betreibers sofort vom Netz zu trennen. 
 
(18) Bei Frequenzen zwischen 47.5 Hz und 51.5 Hz ist eine automatische Trennung vom 
Netz aufgrund der Frequenzabweichung unzulässig.  
 
(19) Beim Unterschreiten von 47.5 Hz oder Überschreiten von 51.5 Hz muss eine automati-
sche Trennung <100 ms vom Netz erfolgen. Es gelten generell die Einstellungen gemäss 
den aktuellen Branchenempfehlungen. 
 
(20) Die Pronovo AG ist die akkreditierte Zertifizierungsstelle für die Erfassung von Her-
kunftsnachweisen (HKN) und für die Abwicklung der Förderprogramme für erneuerbare 
Energien des Bundes. Weitere Information sind zu finden unter www.pronovo.ch. 
 
(21) Für die Parametrierung der Wechselrichter von PV-Anlagen im Versorgungsgebiet der 
EW Höfe ist die Regelkennlinie Q(U) zu berücksichtigen. Die Q(U)-Kennlinie hat eine span-
nungssenkende Wirkung. Die Wechselrichter beziehen Blindleistung, um die Spannung am 
Anschlusspunkt zu begrenzen. Die Q(U)-Kennlinie muss für alle neuen PV-Anlagen in NE7 
umgesetzt werden. Es spielt keine Rolle, ob für die PV-Anlage eine Netzverstärkung not-
wendig ist oder nicht. 
 

10.5 Aufhebung oder Begrenzung des Parallelbetriebs 
 
(3) Die EW Höfe behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Benachrichtigung des EEA-
Betreibers den Parallelbetrieb der Anlage aufzuheben: 

- wenn Kontrollberechtigte gravierende Mängel vorfinden, 
- während Unterhalts- oder Erweiterungsarbeiten im Verteilnetz, 
- bei Versagen der Schutzeinrichtungen, 
- falls die Allgemeinversorgung nicht mehr aufrechterhalten werden kann, 
- bei Gefährdung des stabilen Netzbetriebs oder bei Verursachung einer Netzüber-

lastung, 
- bei Störungen im Verteilnetz. 

In diesen Fällen hat der EEA-Betreiber kein Anrecht auf Entschädigung bzw. Schadener-
satz. 
 

10.7 Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG) mit Dienstleistungsmodell der EW Höfe und 
 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) 
 
EVG: Alle Bezüger (und EEA) sind mit einem Smart Meter der EW Höfe ausgestattet. Die 
Abrechnung erfolgt im Dienstleistungsmodell durch die EW Höfe (Anhang 9). 
ZEV: Alle Bezüger sind mit Privatzählern auszustatten (Privatabrechnung). Für die Haupt-
messung und für EEA >30 kVA wird ein Smart Meter der EW Höfe installiert (Anhang 10). 
 
(5) Die Kriterien für die Bildung eines ZEV sowie einer EVG und die Fristen für die An- und 
Abmeldung sind im Energiegesetz (EnG) definiert. 
 

http://www.pronovo.ch/
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(6) Es empfiehlt sich, für jeden Teilnehmer genügend Platz für die Messeinrichtung vorzu-
sehen. Es sind normierte Apparatetafeln (400x250 mm) pro Zählerplatz zu verwenden. 
 
(7) Beim Zusammenschluss mehrerer Liegenschaften muss zwingend ein Leitungskataster 
geführt werden. Die Leitungsführung ist der EW Höfe zu melden und wird im GIS (Geografi-
sches Informationssystem) als Privatleitung ergänzt. 
 
(8) Bei Objekten mit einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) ist pro Ver-
brauchsstätte (und EEA) mindestens ein Zählerplatz vorzusehen. 
 
(9) Privatzähler für die ZEV-Abrechnung benötigen eine MID-Zulassung. 
 
(10) Schliessen sich mehrere Grundeigentümer zu einem ZEV zusammen, ist ein Vertreter 
für Anschlussfragen als Ansprechperson zu bestimmen. 
 
(11) Die Grundeigentümer eines ZEV haben das Innenverhältnis untereinander zu regeln. 
 

11.1 Elektrische Energiespeicher 
 
(6) Elektrische Energiespeicher werden im Zusammenhang mit dem technischen An-
schlussgesuch gleichbehandelt wie im Umsetzungsdokument NA/EEA festgeschrieben. 
 
(7) Energiespeicher sind dreiphasig anzuschliessen und zu betreiben. 
 
(8) Details zum Anschluss der Speicher sind im «Handbuch Speicher» ersichtlich, insbe-
sondere die Umsetzung des Anschlusses und dem Betrieb von Speichern auf der Netzebe-
nen 3 bis 7. 
 
(9) Der EW Höfe ist zusammen mit dem SiNa eine Konformitätserklärung des Herstellers 
des Energiespeichers zuzustellen. 
 
(10) Energiespeicher ohne EEA oder in Kombination mit EEA müssen eine Sperre für die 
Rücklieferung ins Netz aus dem Speicher sicherstellen. Energiespeicher mit Energiefluss-
richtungssensor können dies garantieren. 
 
(11) Stationäre Energiespeicher werden generell zugelassen, wenn ein Energieflusssensor 
berücksichtigt wird.  
 
(12) Für Energiespeicher ist ein zusätzlicher Zählerplatz zu berücksichtigen, damit in Zu-
kunft andere Betriebsarten, wie Ladung aus dem Netz und Rücklieferung ins Netz (Strom-
veredelung), Ladung aus dem Netz und zeitversetzten Konsum (Verschiebung des Strom-
verbrauchs in eine andere Tarifierungszeit) realisiert werden können. 
 

12.2 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Allgemeines 
 
(8) Die Anlagen sind sperrpflichtig.  
 
(9) Für E-Ladestationen (Wallboxen) oder CEE Steckdosen für Elektrofahrzeuge muss eine 
Steuermöglichkeit gemäss Anhang 1, 2 und 2.1 vorgesehen werden, um es in kritischen 
Netzsituationen zu ermöglichen, Lasten vom Netz zu trennen und damit einen grossflächi-
gen Stromausfall zu vermeiden. 
 
(10) Die OCPP-Schnittstelle (Open Charge Point Protocol OCPP) standardisiert die Kommu-
nikation zwischen der Ladeinfrastruktur und einem zentralen Management- oder Abrech-
nungssystem (Backend-System). Die EW Höfe fordert verpflichtend den Einsatz von La-
destationen inkl. OCPP-Schnittstelle ab Version 2.0. 
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(11) Die Verwendung von Haushaltssteckdosen (z.B. Typ 13 oder Typ 23) sind nicht zulässig, 
da diese nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Für CEE Steckdosen muss ein all-
stromsensitiver FI/LS Typ B 30 mA mit 6 mA Gleichfehlerstrom Erkennung vorgeschaltet 
werden. Von der Verwendung von CEE Steckdosen zum Laden von Elektrofahrzeugen wird 
durch die EW Höfe abgeraten.

(12) Lademöglichkeiten ≥3,7 kW bedingen ein gesondertes technisches Anschlussgesuch 
(TAG) und sind fest anzuschliessen.

(13) Einphasig darf maximal mit 16 A geladen werden (Schieflast). Deswegen dürfen die 
einphasigen Ladestationen, die teilweise für 7.4 kW im Ausland zugelassen sind, in der 
Schweiz nur mit maximal 3.7 kW betrieben werden.

(14) Bei der Anwendung der privaten Steuerung muss die Notabschaltung in jedem Fall ge-
währleistet werden (Art. 8c Abs. 5 und 6 StromVV). Die Installation hat gemäss «Schema für 
den Anschluss von Ladestationen» der EW Höfe zu erfolgen (Anhang 1 und 2).

(15) Die Norm ISO 15118 ermöglicht eine verschlüsselte Kommunikation zwischen E-Fahr-
zeugen und E-Ladestationen. Verbraucherfreundliches, tarifgesteuertes Laden ist damit für 
die Zukunft gewährleistet.

(16) Bei der Installation von mehr als einer Ladestation am gleichen Anschlusspunkt muss 
ein Lastmanagementsystem vorgesehen werden. Ein Lastmanagementsystem passt die 
von der Ladeanlage bezogene Leistung automatisch an, damit eine bestimmte Leis-
tungsgrenze nicht überschritten wird.

24-Stunden-Freigabe für steuerbare Lasten

Auf Wunsch des Kunden kann eine 24-Stunden-Freigabe eingerichtet werden. Die Freigabe erfolgt über 
ein Steuersignal der EW Höfe. 

Untersagung der Steuerung durch die EW Höfe seitens des Kunden 

Gemäss StromVV, Art. 31f hat der Kunde das Recht, die Steuerung durch die EW Höfe gemäss Ziffern 8.3, 
8.4, 10.1 und 12.2 zu untersagen. Es sind die jeweiligen Tarifbestimmungen zu beachten. 

Nicht untersagen kann der Kunde die Installation des Steuergeräts und dessen Anwendung zur Auf-
rechterhaltung des sicheren Netzbetriebs (StromVV, Art. 8c, Abs. 5 und Abs. 6). 

Die EW Höfe darf zu Zwecken der Funktionsprüfung und zur Kontrolle der vorschriftsmässigen Umset-
zung der Steuerung die Anlagen zwei Mal pro Jahr schalten. Das Zeitfenster für die Ausführung der 
Schaltbefehle wird so kurz wie möglich gehalten. In diesen Fällen besteht kein Anrecht auf Entschädi-
gung bzw. Schadenersatz. 

Anhang 1 Prinzipschema Steuerung Elektromobilität mit Lastmanagement 
Anhang 2 Prinzipschema Steuerung Elektromobilität mit einer Ladestation 
Anhang 2.1 Prinzipschema Steuerung Elektromobilität mit einer CEE 16/32 Steckdose 
Anhang 3 Prinzipschema Steuerung PV-Wechselrichter ≤30 kVA, 0% / 100% 
Anhang 4 Prinzipschema Steuerung von mehreren PV-Wechselrichter ≤30 kVA, 0% / 100% 
Anhang 5 Prinzipschema Steuerung PV-Wechselrichter >30 kVA, 0%, 30%, 60% 
Anhang 6 Prinzipschema Steuerung von mehreren PV-Wechselrichter >30 kVA, 0%, 30%, 60% 
Anhang 7 Prinzipschema Steuerung PV-Wechselrichter >100kVA und Blindleistungsregulierung 
Anhang 8 Prüfklemmen für Wandlermessungen 
Anhang 9 Prinzipschema Messanordnung EEA PVA MFH Dienstleistungsmodell EVG 
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Anhang 10 Prinzipschema Messanordnung EEA PVA MFH Dienstleistungsmodell ZEV  
Anhang 11 Prinzipschema Beispiel HV MFH 
Anhang 12 Prinzipschema Beispiel HV EFH 
Anhang 13 Prinzipschema Steuerung Wärmepumpe und Zusatzheizung 
Anhang 14 Direktmesseinrichtung mit Zählersteckklemme  
Anhang 15 Provisorische und temporäre Netzanschlüsse (Bauanschlusskasten BAK) 
Anhang 16 Provisorische und temporäre Netzanschlüsse (Weihnachtsbeleuchtungen) 
Anhang 17 Tabelle Steuerkommandos (Lastschaltung und Rundsteuerung) 
Anhang 18 NA/EEA-CH Ländereinstellungen Schweiz 
Anhang 19 Steuereinrichtung Details und technische Daten Kom-Box 
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